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V erfügung des eidgenossischen Militãrdepartements 
betreffend 

die Bekleidung, Ausriistung und Bewa:ffnung der Angehõrige11 
des Hilfsdienstes 

(Vom 25. Februar 1949) 

Das eidgenõssische lVIili t ardepartemen t, 

gestützt auf Artikel 27 und 38 der Verordnung vom 3. April 1939 über 
die Hilfsdienste (lVIA 89/88), 

verfügt: 

Art. l. Die durch sanitarischen Entscheid hilfsdiensttauglich erkÜ1rten 
Wehrpflichtigen der Autgebotsgruppe A, die bei einer Kriegsmobilmachung 
gemãss rotem oder weissem Mobilmachungszettel einzurücken haben, \verden 
gemãss Tabelle im Anhang nach Massgabe der verfügbaren Ausrüstungs
reserven ausgerüstet. 

Es sollen in erster Linie gut erhaltene, gebrauchte Ausrüstungsgegenstande 
abgegeben werden. 

Art .. 2. Die Hilfsdienstpflichtigen tragen grundsãtzlich keine Unter
scheidungszeichen. Ausgenorn1nen davon sind: 

a. die in einer Einheit (Stab) der Armee eingeteilten uniformierten Hilfs
dienstpflichtigen, welche die ihrer Einteilung entsprechenden Achsel
nummern tragen; 

b. die Hilfsdienstpflichtigen der Gattung 1 (einschliesslich HD. Bew. Det. 
und HD-Tankbarrikaden-Det.), welche die Armel- und Kragenpatten 
d er Infanterie erhalten; 

e. die Angehõrigen der Hilfsdienstgattungen 2 (ohne Flpl. Uh. Det.), 3 und 6, 
die auf dem Waffenrock die.Ã.rmel- und Kragenpatten der Truppengattung, 
der sie zugeteilt sind, tragen. 

Art. 3. Die Ausrüstung der Hilfsdienstpflichtigen erfolgt sofort nach ihrer 
Rekrutierung durch das Zeughaus des Einteilungskantons. 

Die aus sanitarischen Gründen dem Hilfsdienst zugeteilten Unteroffiziere, 
Gefreiten und Soldaten behalten di e Gegenstãnde ihrer persõnlichen Ausrüstung, 
mit denen sie gemass ihrer Einteilung als Hilfsdienstpflichtige auszurüsten 
sind. Die nicht zu ihrer Hilfsdienstausrüstung gehõrenden Gegenstande sind 
ihnen abzunehmen. 
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Art. 4. Die in der Tabelle in1 A.nhang nicht erwãhnten Hilfsdienstpflichtigen 
der Aufgebotsgruppe l\ SO"\VÍe diejenigen der _A.ufgebotsgruppen B, e, D erhalten 
in Friedenszeiten keine militarische Ausrüstung. Sie haben in Zivilkleidern, 
1nit privaten1 Rucksack und Essgeschirr in den l1ienst einzurücken und tragen 
die eidgenõssische Armbinde. 

Die eidgenõssische Armbinde wird den nicht uniforn1ierten Angehõrigen 
der Aufgebotsgruppe A sofort nach ihrer Rekrutierung durch das Zeughaus 
des Einteilungskantons und denjenigen der Aufgebotsgruppen B, C, D beim 
Einrücken abgegeben. Die Abgabe der eidgenõssischen Armbinde ist im Dienst
hüchlein einzutragen. 

Art. 5. Für den Unterhalt und den Ersatz der persõnlichen Ausrüstung 
d er Hilfsdienstpflichtigen sin d di e für di e dienstpflichtigen U nteroffiziere un d 
Soldaten bestehenden Vorschriften 1nassgebend. 

Die gemass Artikel 59 der Verordnung vo1n 29. Juli 1910 über die Mam1-
schaftsausrüstung zu bezahlende Entschadigung betragt 50% des Tarifpreises. 
Ausserdem werden für jedes Dienstjahr 3o/0 des Tarifpreises in Abzug gebracht. 
Der Hilfsdienstpflichtige hat jedoch n1indestens 20% des je-\veiligen Tarif
preises zu bezahlen. 

Als Dienstjahre gelten alle J ahre, in denen der Hilfsdienstpflichtige 
Dienst geleistet hat oder mit seiner militãrischen Ausrüstung der Armee zur 
V erfügung stand. 

Art. 6. Di ese V erfügung tritt an1 1. Mãrz 1949 in Kraft. 
Auf diesen Zeitpunkt \Verden alle mit ihr in Widerspruch stehenden Vor

schriften aufgehoben, insbesondere die Befehle des Oberbefehlshabers der 
Armee Nr. 545/3 v61n 20. September 1941 betreffend die Bewaffnung, Beklei
dung und Ausrüstung der Hilfsdienste sowie Nr. 211/718 vom 25. September 
1943 und Nr. 211/1280 vom 7. Nove1nber 1944 betreffend die Erganzung der 
A usrüstung d er Hilfsdienste. 

Eidgenossisches 1J1'l:litardepartmnent: ~Kobelt 



Anhang zur Verfügung des eidgenõssischen Militãrdepartements vom 25. Februar 1949 betreffend die Bekleidung, 
Ausrüstung und Bewaffnung der Angehorigen des Hilfsdienstes (MA 49/90) 
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l 
A. In Stãben und Einheiten der Armee Ein-

l geteilte 4) 4) 
l 

1. HD Gattung 1 = Bewaffneter HD . 13) - - - l 1 - 1 1 2 - - - 1 1 1 2 
2. HD Gattung 2 = Flieger HD, olme Flpl.-

1 1 2 · Uh. Det ................ 13) -~ - - 1 l - 1 1 2 - - - 1 
3. HD Gattung 3 = Flab HD, einschliess-

lich Fl. BMD . . 13) - - - 1 1 - 1 1 2 - - - 1 1 1 2 
4. HD Gattung 6 = Zerstorungstruppe . . 13) - - - 1 1 - 1 l 2 - - - 1 1 1 2 
5. HD Gattung 17 = Str. Pol. HD (Weg-

1 2 weiser) - --- - 1 1 1 - 1 1 2 - - ·- l -
6. HD Gattung 18 = Motorfahrer HD. - 1 - - 1 - 1 1 1 2 - - - 1 1 - 2 
7. HD Gattung 19 = Motorradfahrer HD . - 1 - - 1 - 1 1 1 i 2 - - - l 1 - 2 
8. Übrige HD Gattungen 1) • • . . . • • - - - 1 1 1 - 1 1 1 2 - - - 1 1 - 2 

B. In folgenden HD Formationen Eingeteilte l 
l 

1. HD Bewachungs-Det. . 13) - - - 1 1 - 1 1 2 - - - 1 1 l -
2. HD Tankbarrikaden-Det .. 13) -- - 1 1 - 1 1 2 - - - 1 1 1 -
3. HD Flpl. Uh. Det .. . - -l- 1 1 1 - 1 l l 1 - l 12) l - -

r.c 
~ 
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4. HD Tam. Abt. Stab und HD Tarn. Det. 
5. HD Bau Abt. Stab und HD Bau-Det. 
6. HD Strassen Uh. Det. . 
7. HD Seilbahn-Det .. 
8. I-ID Schiffahrts-Det. . 
9. HD Eisb. Brücken-Det., HD Eisb. Det. 

EA, HD Eisb. Det. . 
10. HD Elektriker-Det. 
11. HD San. Det .. 
12. HD San. Trsp. Abt. Stab, HD San. Trsp 

Koi. . 
13. HD San. Trg. Kol. . 
14. HD l\1ag. Det., HD Pk. Det. 
15. HD Tf. Zen. Det., HD Fk. Det .. 
16. HD Trg. l{ol. . 
17. HD Train-Det. 
18. HD Backer Det .. 
19. Rotkreuzkolonnen. 

1) Die m1bewaffneten Hilfsdienstpflichtigen der Moh. 
S ta be (Pl. Kdo.-, Pf. Stel.- und Motfz. Stel.-Stabe) mit 
Ausnahme der Wegweiser, femer die HD-.Ã.rzte, -Zahn
arzte, -Apotheke:t;. nnd -Veterinare erhalten keine Aus
rüstung. Die HD-Arzte, -Zalmarzte nnd -Apotheker haben 
gemass d en Verfügungen des eidgenossischenMilitardeparte
ments vom 17. Januar 1940 nnd 28. August 1941 (MA40/70 
und 41/165) ihre Uniform selbst anzuschaffen. Die HD
Veterinare erhalten die besondere Armbinde fli.r Veterinare. 

2) D er Tomister kann n ur nach Massgabe des Vorrates 
gemass den Anordnnngen der l{riegsmaterialverwaltung 
abgegeben werden. Solange der Hilfsdienstpflichtige nicht 
mit dem Tornister ausgerüstet wird, hat er mit einem 
privaten Rucksack einzurücken. 

3) Die hoheren Unteroffiziere tmd HD-Reclmungs
führer der HD-Gattungen l, 2, 3, 6 erhalten an Stelle 
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des Gewehres den Revolver mit Zubehor. Die bereits mit 
der Pistole Ausgerüsteten behalten ihre Schusswaffe. Den 
Angehorigen der HD-Gattung 6 (Zerst. Trp.) ist an Stelle 
des Gewehres der Karabiner Mod. 11 abzugeben. 

4) Die Hilfsdienstpflichtigen derjenigen Funktions
stufen, die den Funktionssoldklassen 1, 2, 3, 4, 4a, 5 und 
6 entsprechen; sowie die hoheren Unteroffiziere erhalten 
als zweite Mütze für den Ausgang die Mütze für hohere 
Unteroffiziere (Offiziersmütze ohne Gradabzeichen). Den 
Hilfsdienstpflichtigen derjenigen Ftmktionsstufe, die der 
Funktionssoldklasse 7 entspricht, sowie d en W achtmeistern 
und l{orporalen ist die Feldmütze Ord. 98 oder Ord. 40 
als zweite Mütze abzugeben (betreffend Funktionssold
klassen vgl. Ziff. 38 I. V. 47, teilweise abgeandert durch 
Verfügung des eidgenossischen Militãrdepartements vom 
4. Februar 1~49). ~ 
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